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Anlage III 

Preisblatt zu den Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV 

gültig ab 01.01.2019 

1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung (Ziff. XIV. der
Ergänzenden Bestimmungen)
a) für die 1. Mahnung (schriftlich) 0,- € 
b) für jede weitere Mahnung (schriftlich) 5,- € 
c) für die Einstellung der Versorgung 30,- € 
d) für die Wiederaufnahme der Versorgung 30,- € 

2. Umsatzsteuer
Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zum
Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. Die mit 1 gekennzeichneten preise unterliegen nicht
der Umsatzsteuer.


